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HAFTUNGSVERHÄLTNISSE (ANLAGE ZUR BILANZ) 

 Bürgschaften, Garantien (direkt durch das Unternehmen gewährt  Konzernbürgscha ) 

Die G+E GETEC Holding GmbH hat eine Garantie über einen Höchstbetrag von TEUR 1.730 
(aktueller Stand: TEUR 595 (i. Vj. TEUR 595)) gegenüber der URBANA INDUSTRY SOLUTIONS GmbH 
zur Absicherung aller Ansprüche aus möglichen Inanspruchnahmen diverser Bürgschaften der 
URBANA Energiedienste GmbH übernommen. Die Garantie ist unbefristet und endet spätestens 
mit Rückgabe aller Bürgschaften der URBANA Energiedienste GmbH, die in dem oben genannten 
Höchstbetrag enthalten sind. Der Höchstbetrag der Garantie reduziert sich mit jeder Rückgabe von 
Bürgschaften der URBANA Energiedienste GmbH bei den Banken um den gleichen Betrag. Ein 
Risiko der Inanspruchnahme besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da die URBANA Energiedienste 
GmbH ihren Vertragsverpflichtungen pünktlich nachkommt.  

Darüber hinaus hat die G+E GETEC Holding GmbH eine Zahlungsgarantie über einen Höchstbetrag 
von TEUR 700 (i. Vj. TEUR 700) einschließlich sämtlicher Nebenforderungen gegenüber der Leadtec 
BV & Co. KG zur Absicherung aller Ansprüche aus einem Rahmenvertrag über Werksleistungen der 
GETEC heat & power GmbH übernommen. Die Garantie endet spätestens am 01.01.2026. Ein 
Risiko der Inanspruchnahme besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da die GETEC heat & power 
GmbH ihren Vertragsverpflichtungen pünktlich nachkommt.  

Die G+E GETEC Holding GmbH hat gegenüber der OMV Gas Marketing & Trading GmbH für die 
GETEC Energy Management GmbH eine Zahlungsgarantie über TEUR 12.000 (i. Vj. TEUR 12.000) 
abgegeben. Das Grundgeschäft bildet ein Rahmenvertrag über die Belieferung von Gas. Die 
Garantie endet spätestens am 01.04.2024. Ein Risiko der Inanspruchnahme besteht zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht, da die GETEC Energy Management GmbH ihren Vertragsverpflichtungen pünktlich 
nachkommt.  

Die Die G+E GETEC Holding GmbH hat gegenüber der Euler Hermes S.A. für die GETEC Italia S.p.A. 
(ehem. Antas S.P.A.) eine Zahlungsgarantie über TEUR 75.000 (i. Vj. TEUR 75.000) abgegeben. Das 
Grundgeschäft bildet ein Rahmenvertrag über die Belieferung von Gas. Die Garantie ist unbefristet 
und endet durch Kündigung des Vertrages. Ein Risiko der Inanspruchnahme besteht zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht, da die GETEC Italia S.p.A. (ehem. Antas S.P.A.) ihren Vertragsverpflichtungen 
pünktlich nachkommt.  

 Patronatserklärungen 

Die G+E GETEC Holding GmbH hat gegenüber zwei Vertragspartnern ihrer Tochtergesellschaft 
GETEC heat & power GmbH anlässlich des Abschlusses eines Generalunternehmervertrages und 
Wärmeliefervertrages eine Patronatserklärung abgegeben. Hierin erklärt die G+E GETEC Holding 
GmbH, dafür Sorge zu tragen, dass die GETEC heat & power GmbH während der Laufzeit der mit 
den Kunden geschlossenen Verträge in der Lage ist, sämtliche Verbindlichkeiten und 
Verpflichtungen aus diesen Verträgen zu erfüllen. Ein Risiko der Inanspruchnahme besteht zum 
momentanen Zeitpunkt nicht, da die GETEC heat & power GmbH ihren Verpflichtungen in vollem 
Umfang nachkommt. 

Außerdem hat die G+E GETEC Holding GmbH gegenüber einem Vertragspartner ihrer 
Tochtergesellschaft GETEC SERVICII ENERGETICE s.r.l. anlässlich des Abschlusses eines DBOOT-
Vertrages eine Patronatserklärung abgegeben. Hierin erklärt die G+E GETEC Holding GmbH, dafür 
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Sorge zu tragen, dass die GETEC SERVICII ENERGETICE s.r.l. während der Laufzeit des mit dem 
Kunden geschlossenen Vertrages in der Lage ist, sämtliche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag zu erfüllen. Ein Risiko der Inanspruchnahme besteht zum momentanen 
Zeitpunkt nicht, da die GETEC SERVICII ENERGETICE s.r.l. ihren Verpflichtungen in vollem Umfang 
nachkommt. 

Darüber hinaus hat G+E GETEC Holding GmbH gegenüber einem Vertragspartner ihrer 
Tochtergesellschaft GETEC heat & power GmbH anlässlich des Abschlusses eines Pachtvertrages 
über die Überlassung einer Energiezentrale eine Patronatserklärung abgegeben. Hierin erklärt die 
G+E GETEC Holding GmbH, dafür Sorge zu tragen, dass die GETEC heat & power GmbH während 
der Laufzeit des mit den Kunden geschlossenen Vertrags in der Lage ist, sämtliche 
Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen. Ein Risiko der 
Inanspruchnahme besteht zum momentanen Zeitpunkt nicht, da die GETEC heat & power GmbH 
ihren Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommt. 

Die G+E GETEC Holding GmbH hat gegenüber der CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. für die GETEC 
Italia S.p.A. eine Patronatserklärung abgegeben. Das Grundgeschäft bildet ein Rahmenvertrag über 
die Herausgabe von Bürgschaften und Garantien zu Gunsten der GETEC Italia S.p.A. Das Patronat 
ist unbefristet und endet durch Kündigung des Vertrages. Ein Risiko der Inanspruchnahme besteht 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da die GETEC Italia S.p.A. ihren Vertragsverpflichtungen pünktlich 
nachkommt. 

 Schuldbeitritte  

Die G+E GETEC Holding GmbH ist als Garantin und Mitkreditnehmer einem Senior Facility (SFA) 
und Notes Purchase Agreement (NPA) zur Gruppenfinanzierung der Konzernobergesellschaft G+E 
GETEC Holding GmbH über 1.442,5 Mio. EUR (429 Mio. EUR SFA, 1.013,5 Mio. EUR NPA) 
beigetreten (im Vorjahr über 1.442,5 Mio. EUR (429 Mio. EUR SFA, 1.013,5 Mio. EUR NPA). Die 
Verpflichtungen enden mit Ablauf und Rückzahlung dieser Gruppenfinanzierung; spätestens am 
13.11.2026 für das Senior Facility Agreement und am 14.12.2029 für das Notes Purchase 
Agreement. Eine Inanspruchnahme der G+E GETEC Holding GmbH sehen wir derzeit nicht, da die 
Verpflichtungen aus den Finanzierungsverträgen vollumfänglich und fristgerecht beglichen 
werden. 

 

 

Magdeburg, den 28. Juni 2024 

 

 

 

 

 

Pierre-Alain Graf      Markus Hauck 

Geschäftsführer      Geschäftsführer 

https://getec-energyservices.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHSOq-70HdHFR9EJpr2pfWKOC8UoXCW6M
https://getec-energyservices.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHSOq-70HdHFR9EJpr2pfWKOC8UoXCW6M
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An die G+E GETEC Holding GmbH, Magdeburg 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der G+E GETEC Holding GmbH, Magdeburg, � bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 � geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kauf-
leute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt �Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses� unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt 

Unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB wurden kein An-
hang und kein Lagebericht aufgestellt. Im Zeitpunkt der Beendigung unserer Abschlussprüfung 
konnte nicht abschließend beurteilt werden, ob die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB 
zu Recht in Anspruch genommen worden ist, weil die Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 Buchst. c) bis e) HGB ihrer Art nach erst zu einem späteren Zeit-
punkt erfüllt werden können. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht 
modifiziert. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

� gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

� beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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@@linksunterzeichner--@@ @@rechtsunterzeichner--@@

� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

  

Dresden, den 28. Juni 2024   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  

Dr. Schneider 
Wirtschaftsprüfer 

Bock 
Wirtschaftsprüfer 
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